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1. Bitte speichern Sie den Fragebogen vor der Beantwortung der Fragen.
2. Nach der Beantwortung bitte erneut speichern.
3. Den ausgefüllten Bogen als Dateianhang an folgende Mail-Adresse senden: 

haike.walter@kzvlb.de 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Abrechnungsnummer einzutragen. 

4/2023 – Katalog kieferorthopädischer Mehr-/Zusatzleistungen ab 01.07.2023 

1. Worin unterscheiden sich die Mehr- und 
Zusatzleistungen? 

2. Sind in der Mehrkostenvereinbarung die rein nach 
GOZ zu berechnenden Zusatzleistungen aufzuführen? 

☐ ja     ☐ nein

3. Kann bei einer frühen Behandlung die digitale 
Abformung als Zusatzleistungen vereinbart werden? 

☐ ja     ☐ nein

4. Ist die BEMA 117 mehrkostenfähig? ☐ ja     ☐ nein
5. Sind unprogrammierte Brackets eine Mehrleistung? ☐ ja     ☐ nein

6. Erfolgt die Entfernung eines Kunststoffbrackets nach 
BEMA oder GOZ (Mehrleistung)? 

☐ BEMA    ☐ GOZ

7. Bei der Berechnung des Honorars für die Einglie-
derung von Bögen ist das Material entscheidend. Gilt 
dies auch für die Entfernung der Bögen? 

☐ ja     ☐ nein

8. bilaterales Herbstscharnier -  Wie oft ist die BEMA 
131b abrechenbar? 

2 Fortbildungspunkte 

Titel, Vor- und Zunahme Abrechnungsnummer 

☐ Vertragszahnärztin/Vertragszahnarzt
☐ angestellte Zahnärztin/angestellter Zahnarzt

mailto:haike.walter@kzvlb.de

	Worin unterscheiden sich die Mehrund Zusatzleistungen: 
	ja neinbilaterales Herbstscharnier Wie oft ist die BEMA 131b abrechenbar: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Formular senden:         Formular senden


